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Barbara Rupflin-Bernhard t
Am 23. März, mitten im anbrechenden Frühling, wurde
in Zizers eine Frau zu Grabe getragen, die weiten
Kreisen als Mutterli Rupflin bekannt war. Als Gattin
des Gründers des Glaubenswerkes «Gott hilft» hat sie
Leiden und Freuden des Wachstums dieses Werkes von
Anfang an miterlebt. Ihr Leben ist ein eigenartiges
Zeugnis von Gottes Führungen. Geboren wurde Ba-
bettli Bernhard 1885 in Pfungen in ausgesprochen
ärmliche Verhältnisse. Der Vater war kurz vor der
Geburt an einem Unglücksfall gestorben und hinter-
liess eine Frau mit fünf unmündigen Kindern, zu denen
Babettli als sechstes noch dazukam. Wen wundert es,
dass die damalige Armenbehörde den einzigen Ausweg

im Verkostgelden der Kinder fand? Die Mutter,
eine tapfere und gottvertrauende Frau, wehrte sich
gegen dieses Ansinnen der Behörde mit allen ihr zur
Verfügung stehenden Mitteln und bekam recht. So hat
sie ihre Kinder erzogen, so hat sie sich auch für ihre
Kinder geopfert. Diese Mutter verstand es, mit ihrem
echten und erlebten Gottvertrauen ihrer Familie ein
Zusammengehörigkeitsgefühl und eine Atmosphäre der
Geborgenheit zu vermitteln, die alle Mitglieder der
Familie über die widrigen Umstände der sichtbaren
Armut hinaushob. Dies blieb ihrer jüngsten Tochter

zeitlebens als Leitbild im Gedächtnis.

Als sie sich mit dem Heilsarmeeoffizier Emil Rupflin
verheiratete -— sie war selbst Offizierin geworden —,
lernte sie die vielfältige menschliche Not von
anderer Seite kennen. Immer wieder nahm das junge
Ehepaar Kinder in schlimmster Notlage für kürzere
Zeit bei sich auf. Das konnte aber keine befriedigende
Lösimg sein. Das Losungswort der Heilsarmee «Dir zur
Verfügung, mein Gott und mein Herr» bekam unter
diesen Umständen einen ganz persönlichen Ton. Und
als Emil Rupflin am 21. August 1916 ohne finanziellen
Rückhalt eine alte Glockengiesserei in Felsberg mietete

und mit ein paar Getreuen ein Kinderheim
eröffnete, so war das ein Glaubensschritt, der für viele,
aber für das Ehepaar Rupflin im besonderen,
unabsehbare Folgen haben sollte. Der Gang über den
Rhein war zunächst einmal ein Bruch mit der
Heilsarmee, ihrer geistigen Heimat. Für die junge Frau mit
ihrem kleinen Sohn war das vor allem einmal ein
Gehorsamsweg. Erst als ein sterbendes Kleinkind,
Strandgut der menschlichen Gesellschaft, ihr sein
einziges und letztes Lächeln schenkte, ging ihr das Herz
für ihre besondere Aufgabe auf. Das war der entscheidende

Wendepunkt in ihrem Leben.
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